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BEZEICHNUNG Gaststätte mit Wohneinheit 

Gebäude(-teil) 
Nutzungsprofil 
Streße 

PLZIOt 

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude 

A++ 

Grundstücksnr. 297/1 

A+ 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Geststätte im EG + Wohnung im OG+DG 
Gaststatten 

Arbeiterstraße 14 

G 

4400 Steyr 

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIM�RENERGIEBEDARF, 
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA{SK)-Bedingungen 

HWBc Der Referenz-Hekzwärmetbedarf ist jene Wamemenge, die in den Raumen bereitgesteit werden muss, um diese auf einer normativ geforderlen Raumtemperatur. ohne Ber0cksichtigung alftalliger Erträge aus Wärmerckgewinnung, zu halten. 
wwWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebaudekategorie als flächenbezogener Detauitwert fesigelegt. 
HEB: Beim Hetzenergebedarf werden zusatzich zum Heiz- und Warmwasser warmebedart die Verluste des gebaudetechnischen: Systems berkcksichtigt, dazu 
zahien insbesondere die Verkuste der Warmebereitste , der Wameverteilung. der Warmespeicherung und der Warmeabgabe sowie allfalliger Hilfsenergie. 

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Raumen abgeführt werden 
muss, um unter der Solitemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht 
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen. 

BetEB: Beim Befeuchtungsenerglebedarf wird der attalige Energiebedart zur 
Befeuchtung dargesielt. 
KEB: Beim Kühlenerglebedarf werden zusatziich zum Kohlbedart die Verluste des 
Kohlsystems und der Kaliebereltsteliung berücksichtigt. 

RK: Das Referendllma ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermitlung von 
Energiekennzahien. 
BeEB: der Beleuchtungsenerglebedart ist als fiachenbeZogener Detaultwert 
fesigelegt und entspricht dem Energiebedart zur nutzungsgerechten Beleuchlung. 
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Umsetzungsstand Ist-Zustand 

Baujahr 

KG-Nr. 

Letzte Veränderung Umbau zum Cafe 2013 

Katastralgemeinde Steyr 

Seehöhe 

ENERGY-AUSWEIS.AT 

HWB Ref, SK 

D 

24.06.2021 

1950 

PEB SK 

D 

49233 

330 m 

CO 264,sK 

E 

f GEE,SK 

BSB: Der Betriebstrombedarf ist als lachenbezogener Defauitwert festgelegt und entspricht der Halte der mittleren inneren Lasten. 

C 

EEB: Der Endenerglebedarf umfasst zusatzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils alfaligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedart, abz0glich allfaliger Endenergieertràge und zuzüglich eines datur notwendigen Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die eingekauft werden muss (Lieferenergiebedar). 
fGEE: Der Gesamtenergleeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedart abzüglich alfalliger Endenergieertrage und zuzügich des datur 
notwendigen Hifsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedart (Anforderung 2007). 

cONg: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äqutvalenten 
Kohlendloxidemisslonen (Treibhausgase), einschlieslich jener für Vorketten. 

PEB: Der Primärenerglebedarf ist der Endenergiebedart einschlieSich der Vertuste in allen Vorketten. Der Primarenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB n) und einen nicht erneuerbaren (PEB nn ) Anteil aut. 

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebaudestandort. Dieses Klimamodeil 
wurce au Bas1s der Primardaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt fur Meteorologie und Geodynamik fur die Jahre 1978 bis 2007 gegen0ber der Vortassung aktuaiisiert. 

Ale Werte goten unter der Annahme elnes normlerten Benutzerlnnenverhaltene. Sle geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter behelzter Brutto-Grundfiche an 
Dieser Energieausweis entsoricht den Vorgaben der OtIB-Richtuinie 6 Energieeinsparung und Warmeschutz des Osterreichischen instituts fur Bautechnik in Umsetzung der Richtinie 
2010/31/EU Vorn 19. Mai 2010 uber dle Gesantenerieetfizienz von Gebâuden bzw. 2018/844/EU Erinituungszeltaum für die Kornversionstaktoren tur Primárenergie und Kohlendioxidemiseionen et hes energieausiweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG) Dec 

-2018-08, und es wurden obiche Altokationsregeln unterstelt. 

Bearbeiter Ing. Astrid Urbanek 

Seite 1 



{ "type": "Form", "isBackSide": false }

